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Ein Service der 
Vorarlberger Nachrichten

und der  

Nächster Erscheinungstermin der Son-
derseite „VN Recht“ ist am 28. April 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Ehegattenerbrecht: Ehegatten steht während 
aufrechter Ehe das gesetzliche Erbrecht und sohin 
auch ein Pflichtteilsanspruch gegen den Ehegat-
ten zu.

Enterbung: Die Enterbung eines pflichtteilsbe-
rechtigten Kindes oder Ehegatten bedarf neben 
dem Vorliegen der gesetzlichen Enterbungsgrün-
de auch derselben Formerfordernisse wie ein Tes-
tament. So z.B. Eigenhändigkeit oder 3 Zeugen. 

FIS-Regeln: Schi- und Pistenregeln der FIS (www.
fis-ski.com), die beim alpinen Schisport einzu-
halten sind; es handelt sich dabei zwar nicht um 
verbindliche Rechtsnormen, jedoch um wichtige 
Beurteilungsmaßstäbe für die Einhaltung der ge-
botenen Sorgfalt bei der Ausübung von alpinen 
Wintersportarten, insbesondere für das Verschul-
den und die Haftung bei Unfällen.

Unverzichtbar . . .
„Wegen der oft jahrelangen Ver-
pflichtung zu Unterhaltszah-
lungen und der weitreichenden 
Folgen eines möglichen Verlusts 
von Sozialversicherungsan-
sprüchen ist anwaltlicher Rat 
und anwaltliche Vertretung in 
Scheidungsfällen  unverzicht-
bar!“ meint Rechtsanwalt Dr. 
Sepp Manhart, Präsident der 
Vorarlberger Rechtsanwalts-
kammer.

Zur Entlassung 
Ein Arbeitnehmer, der sich im 
Krankenstand befindet, hat 
sich an die Anordnungen des 
Arztes zu halten. Verstößt er 
schwerwiegend gegen diese 
Anordnungen und beeinflusst 
dadurch seinen Krankheits-
verlauf  negativ, sodass sich 
der Heilungsverlauf  z.B. ver-
zögert, kann er wirksam ent-
lassen werden. (OGH 8 ObA 
101/06w).

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

„Fallen“ bei der EhescheidungA B C  des Rechts

Pflichtwidrige Unterlassung 
bei der Dienstleistung

Die beharrliche Weigerung den Dienst 
zu verrichten oder die Unterlassung einer 
Dienstleistung über einen erheblichen Zeit-
raum kann eine Entlassung des Dienstneh-
mers rechtfertigen. Die beharrliche Weige-
rung setzt eine vorausgegangene Verwar-
nung durch den Arbeitgeber voraus. 

Für die Beurteilung, ob der Zeitraum der 
Unterlassung der Dienstleistung erheblich 
ist und daher keine Verwarnung erforder-
lich ist, stellt der Oberste Gerichtshof  nicht 
nur auf  die absolute Dauer des Arbeitsver-
säumnisses, sondern auch auf  die Bedeu-
tung der Arbeitsleistung gerade während 
der Zeit des Versäumnisses ab.

■   Den Parteien sind 
die Folgen einer Schei-
dungsvereinbarung oft 
nicht bewusst.

Seit 1. Jänner 2005 ist im Ver-
fahren über die Scheidung im 
Einvernehmen die Vertretung 
beider Parteien durch densel-
ben Rechtsanwalt nicht mehr 
zulässig. 

Der Gesetzgeber war der 
Ansicht, dass die unterschied-

lichen Parteiinteressen nur 
durch eine gesonderte Vertre-
tung ausreichend geschützt 
sind. In der Praxis zeigt sich, 
dass die Parteien aus Kosten-
gründen vermehrt unvertre-
ten vor Gericht auftreten. Den 
Parteien sind dabei die mögli-
chen Folgen der Scheidungs-
vereinbarung oft nicht ausrei-
chend bewusst. 

Worüber Einvernehmen?
Das Einvernehmen muss 

sich auf  den hauptsächlichen 
Aufenthalt der Kinder, die Ob-
sorge, das Besuchsrecht, die 
Unterhaltspflicht, auf  die ver-
mögensrechtlichen Ansprü-
che der Gatten zueinander und 
ihre unterhaltsrechtlichen Be-
ziehungen erstrecken.

In der Praxis wird oft allzu schnell auf Ansprüche verzichtet.         (Foto: VN/Hartinger)

Unterhaltsberechnungen 
erfordern eine umfassende 
Auseinandersetzung mit den 
persönlichen finanziellen Ver-
hältnissen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Recht-
sprechung. Allzu schnell wird 
auf  Ansprüche verzichtet. Die 
persönliche Situation kann 
sich ändern, im schlimmsten 
Fall stehen dem geschiedenen 
Gatten nach einem Unter-
haltsverzicht auch keine So-
zialleistungen zu. Jedenfalls 
muss auf  eine ausreichende 
Absicherung im Pensionsalter 
geachtet werden. Eine Hinter-

bliebenenpension gebührt 
grundsätzlich nur, wenn die 
Unterhaltsverpflichtung des 
Versicherten zum Zeitpunkt 
seines Todes nicht nur dem 
Grunde nach besteht, sondern 
auch die Anspruchshöhe be-
stimmt oder bestimmbar ist.

 Weiterversicherung 
Es muss auch klar sein, 

dass mit der Ehescheidung ei-
ne allfällige Mitversicherung 
(Kranken- und Unfallversiche-
rung) endet.

Meist besteht die Möglich-
keit einer freiwilligen Weiter-

versicherung, allerdings nur 
über Antrag. 

Im Rahmen der vermögens-
rechtlichen Auseinanderset-
zung ist die umfassende Auf-
stellung des gemeinsamen 
Vermögens wichtig. Ist diese 
Aufstellung irrtümlich un-
vollständig, kann ein gericht-
liches Aufteilungsverfahren 
nur binnen einem Jahr nach 
Eintritt der Rechtskraft der 
Ehescheidung beantragt wer-
den. 

Mündliche Zusagen des 
Ehegatten sind im Ernstfall 
meist nicht durchsetzbar.  

I H R E  S P E Z I A L I S T E N  I N  S A C H E N  R E C H T :  V O R A R L B E R G E R  R E C H T S A N W Ä L T E  S T E L L E N  S I C H  V O RDIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

D IE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.ir sprechen für Ihr Recht.

In der Praxis zeigt 
sich oft, dass die 
Parteien aus Kosten-
gründen vermehrt 
unvertreten vor 
Gericht erscheinen.

DR. GERHARD SCHEIDBACH, 
RA IN FELDKIRCH 
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